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Sanktionspolitik wieder aufgenommen werden. Dagegen bestehen aber in der je t
zigen Zeit, wo die Krisenbekämpfung das Gebot der Stunde ist, die grössten Be
denken. Diese würden wohl zurückgestellt, wenn die eingeleitete und in Aussicht 
genommene Umrüstung, worüber die französische Regierung bekanntlich Belege 
besitzen soll, eine ernstliche Gefahr für den Frieden bedeuten könnte. Das ist aber 
nicht der Fall. Der Rüstungsstand, den Deutschland heute anstrebt und bei seiner 
finanziellen Lage anstreben kann, ist derjenige, der erlaubt, die Landesverteidi
gung wenigstens einigermassen zu sichern. An eine Stärkung des Heeres in einem 
Masse, dass es für die Erreichung machtpolitischer Ziele eingesetzt werden könn
te, ist ernstlich nicht zu denken. Was Deutschland heute anstrebt und aus finan
ziellen Gründen auch nur erreichen kann, ist die Rückgewinnung der Landesver
teidigung. Das Recht der Landesverteidigung wurde bekanntlich Deutschland 
durch den Friedensvertrag entzogen, der in Art. 160 Abs. 2 bestimmt, dass das 
Heer nur für die Erhaltung der Ordnung innerhalb des deutschen Gebietes und 
zur Grenzpolizei bestimmt sei. Ein solcher Eingriff in die Rechte eines souverä
nen Volkes Hesse sich auf die Dauer nur aufrechterhalten, wenn als erwiesen an
genommen werden könnte, dass Deutschland nach Erreichung des Rechtes auf 
Landesverteidigung trotz aller freiwillig eingegangenen Rüstungsverpflichtungen 
zu einer friedensgefährdenden Aufrüstung übergehen würde.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 11 octobre 1932

1617. Sachverständigen-Kommission für die Vorbereitung 
des Programms der Weltwirtschaftskonferenz 1

Mündlich

Der Vorsteher des Finanzdepartements weist darauf hin, dass in letzter Zeit 
Pressemeldungen über die Beteiligung eines Mitgliedes des Bundesrats an den Sit-

1. Dans sa résolution prise le 9 ju illet 1932, la conférence de Lausanne sur les réparations avait 
invité la Société des Nations à convoquer une conférence mondiale sur les problèmes économi
ques et monétaires à une date convenable et à un endroit qui sera fixé ultérieurement (et qui ne 
sera pas nécessairement Genève). Suivant la résolution de la conférence de Lausanne, l ’examen 
préalable de ces questions devait être confié à une commission d’experts qualifiés.

Le 15 juillet, le Conseil de la S dN  avait accepté l ’invitation exprimée par la conférence de Lau
sanne et avait décidé de form er une commission d ’experts. S ix  d ’entre eux avaient été désignés 
ensuite directement par le Conseil, dont le Conseiller fédéra l M usy comme expert pour les ques
tions financières. Les autres experts avaient été choisis p a r les gouvernements de neuf pays ainsi 
que par la Banque des règlements internationaux. Sur cette question cf. E 2001 (C) 5/90.
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zungen einer vom Völkerbundsrat bestellten Kommission2 erschienen seien. Es 
handle sich dabei um eine Sachverständigentagung, deren Zweck sei, die Fragen 
festzustellen und zu formulieren, die der Weltwirtschaftskonferenz zur Beratung 
vorgelegt werden sollen. Es liege keineswegs in der Aufgabe der Sachverständi
gen, zu diesen Fragen Stellung zu nehmen oder Lösungen für sie vorzuschlagen. 
Der Völkerbundsrat habe ihn nun in der Tat eingeladen, an der Tagung dieser 
Sachverständigen in Genf teilzunehmen. Die Anwesenheit eines schweizerischen 
Sachverständigen bei diesen Arbeiten sei ohne Zweifel erwünscht; denn die 
Schweiz habe ein Interesse daran, von vorneherein zu wissen, beispielsweise wel
che Währungsfragen der Weltwirtschaftskonferenz unterbreitet werden sollen. 
Von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) nehmen zwei Vertre
ter 3 an der Tagung teil, worunter sich aber Herr Prof. Bachmann nicht befinde. 
Da es sich nicht um politische, sondern um technische Fragen handle, dürfte der 
Teilnahme eines Mitglieds des Bundesrats an der Sachverständigentagung kaum 
etwas im Wege stehen, die ihm erwünschte Gelegenheit gebe, mit den übrigen 
Sachverständigen Fühlung zu nehmen. Voraussichtlich werde die Tagung auch 
nur von kurzer Dauer sein und es sei ihm zugestanden worden, dass er sich, so
fern die Tagung länger als drei Tage dauern sollte, durch eine geeignete Persön
lichkeit vertreten lassen könne. Als solche habe er Herrn Prof. Bachmann von der 
Generaldirektion der Nationalbank in Aussicht genommen. Mit Sicherheit sei an
zunehmen, dass, wenn er den an ihn ergangenen Ruf ablehne, dann an seine Stelle 
kein Schweizer gerufen werde. Ohne weiteres sei klar, dass er an einer Tagung 
ausserhalb der Schweiz nicht teilnehmen würde.

In der Beratung wird geltend gemacht, es Hessen sich grundsätzliche Bedenken 
gegen die Beteiligung von Mitgliedern des Bundesrats an solchen internationalen 
Kommissionen, namentlich auch an rein technischen, Vorbringen. Es sei doch 
zweierlei, ob ein Mitglied des Bundesrats oder ein Mitglied der Generaldirektion 
der Nationalbank sich für oder gegen die Einreihung einer bestimmten Frage in 
das Programm der Weltwirtschaftskonferenz ausspreche. Die Schweiz könne 
einen Bundesrat zur Wahrnehmung ihrer Interessen an internationalen Konferen
zen entsenden, aber als vom Völkerbund bestellter Sachverständiger zu amten, 
sei eigentlich nicht Sache eines Regierungsmitgliedes. Grundsätzlich sollte ein 
Mitglied des Bundesrates nur auf Grund eines besonderen Auftrags des Gesam t
bundesrats an einer internationalen Kommission teilnehmen können, und es wäre 
angezeigt, bei diesem Anlass einen Beschluss in diesem Sinne zu fassen. Wenn 
erst einmal Ausnahmen von diesem Grundsatz gemacht werden, so sei es später 
schwer, die Beteiligung an solchen Veranstaltungen abzulehnen, und zwar auch 
dann, wenn es sich nicht, wie im vorliegenden Fall, um rein technische Angelegen
heiten, sondern um politische Dinge handle, wobei dann sofort ein Widerspruch 
zu unserer strengen Neutralitätspolitik entstünde.

Angesichts der ganz besonderen, eine solche Gefahr ausschliessenden Natur

2 .C f .n .l  ci-dessus.
3. Il s ’agit du Président de la Banque néerlandaise, L. Trip et du Vice-président de la Banque des 
règlements internationaux, L.Fraser.
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der in Frage stehenden Konferenz und um dem Völkerbundsrat gegenüber keine 
Haltung einzunehmen, die unverbindlich erscheinen könnte, einigt sich der Rat 
aber auf die Meinung, es könne der Vorsteher des Finanzdepartements ermäch
tigt werden, an der in Genf stattfindenden Tagung der vom Völkerbundsrat be
rufenen Sachverständigentagung teilzunehmen, wobei er aber erklären würde, 
seine übrige Inanspruchnahme werde ihm nicht gestatten, der Konferenz lange 
beizuwohnen, weshalb er bitten müsse, ihm gegebenenfalls zu gestatten, sich ver
treten zu lassen. Der Bundespräsident würde sich in Genf dafür verwenden, dass 
als Stellvertreter des Vorstehers des Finanzdepartements Herr Prof. Bachmann 
zugelassen würde. Der Bundespräsident ist auch mit dem Vorschlag zu einem 
grundsätzlichen Beschluss in dem Sinne einverstanden, dass Mitglieder des Bun
desrats Missionen bei internationalen Tagungen in der Regel nur auf Grund eines 
besonderen Auftrags des Bundesrats übernehmen sollen.

Auf Grund der Beratung wird beschlossen:
1. Mitglieder des Bundesrates sollen Missionen bei internationalen Tagungen in 

der Regel nur auf Grund eines besondern Auftrags des Bundesrats übernehmen.
2. Der Vorsteher des Finanzdepartements wird ermächtigt, der Einladung des 

Völkerbundsrats zur Teilnahme an der mit der Vorbereitung des Programms der 
Weltwirtschaftskonferenz betrauten Sachverständigenkonferenz teilzunehmen in 
der Meinung, dass er sich, wenn die Tagung längere Zeit dauern sollte, durch 
Herrn Prof. Bachmann von der Nationalbank werde vertreten lassen4 •

4. La commission préparatoire des experts va se réunir une première fo is  du 31 octobre au 9 no
vembre 1932. Le 19 janvier 1933 elle présente son Projet d’ordre du jour annoté pour la Confé
rence monétaire et économique, publié le lendemain p a r la S dN  {un exemplaire de ce rapport se 
trouve dans le fonds  E 2001 (C) 5/90).
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Le Chef de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique, M. de Stoutz, 

au Consulat général de Suisse à Santiago du Chili

Copie
L BE Berne, 14 octobre 1932

Nous avons l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 13 septembre1 par 
laquelle vous avez bien voulu nous envoyer un résumé du décret N° 595 promul
gué par le Gouvernement du Chili en date du 9 du même mois. L’objet de cette 
mesure est la création d’une Caisse autonome d’amortissement destinée à permet
tre la consolidation des dettes flottantes et à préparer le rétablissement du service 
financier des emprunts chiliens émis à l’intérieur et à l’étranger.

1. Non reproduit.
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